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Sie haben sich auf die Ausschreibung einer Praxisschulleiterin/Praxisschulleiters an der Praxisvolksschule der PH NÖ für folgende Aufgabenbereiche beworben:

1. Aufgabenfelder
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472 [SchUG]), und dem Hochschulgesetz verbunden. Dazu gehören insbesondere die folgenden Aufgabenfelder/Verantwortungsbereiche (die auch generell unter https://www.bmbwf.gv.at/service/juk/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für Schulleiterinnen/Schulleiter angeführt sind):
· Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Schulunterrichtsgesetz zukommenden 
Aufgaben (§ 56 SchUG)
· Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Dienstrecht zukommenden Aufgaben (Pflichten der Vorgesetzten und Dienststellenleiter/-innen - § 45 BDG 1979)
· Schulmanagement inkl. Gender- und Diversity-Management (z.B. Prozessmanagement,
Konflikt- und Krisenmanagement)
· Professionalisierung und Personalentwicklung (insb. Auswahl, Fort- und Weiterbildung
des pädagogischen Personals)
· [bookmark: _GoBack]Pädagogische Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung
· Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung
· Leitung und Gestaltung des schulischen Lebens, der Schulpartnerschaft und der
Außenbeziehungen

Diese generellen Aufgaben einer Schulleitung werden für die konkrete Ausschreibung wie folgt ergänzt:

· Pädagogische Schul- und Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel, als integrierte Praxisvolksschule der PH NÖ innovative Akzente zu setzen
· Kooperation und Mitarbeit an für die Hochschule relevanten Forschungsvorhaben zu Schule und Unterricht
· Weiterentwicklung der Praxisvolksschule der PH NÖ als Forschungs- und Modellschule


Bitte geben Sie an, auf welche Art und Weise Sie die in der Ausschreibung genannten Voraussetzungen erfüllen:

	Bitte Zutreffendes
ankreuzen
	Voraussetzungen

	Bereich
	Zeitraum

	
	
	Ausbildung bzw. Tätigkeit
	

	
	- die österreichische Staatsbürgerschaft oder der unbeschränkte Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
	
	

	
	- Erfüllung der einschlägigen Verwendungs- und Anstellungserfordernisse der Anlage 1 Z 23.2, 23.3 und 24.4 zum BDG bzw. § 38 VBG
	
	

	
	- eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder mehreren Schulen (§ 207e Abs. 2 BDG)
	
	

	
	- Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ (1. Teil, 20 ECTS-AP) oder eine inhaltlich gleichwertige Ausbildung (§ 207e Abs. 2 BDG). Als inhaltlich gleichwertige Ausbildung gilt auch die Ausbildung, die im Bereich der Bildungsdirektion an der die Pädagogische Hochschule Ihren Sitz hat als gleichwertig angesehen wird.
	
	

	
	Eine mindestens dreijährige Ausübung der Funktion Schulleitung ersetzt den ersten Teil (20 ECTS-AP) sowie 30 ECTS-AP des Gesamtumfanges des Hochschullehrganges „Schulen professionell führen“.
	
	

	
	
	Ja / Nein
	

	
	Hatten Sie bereits an der PH NÖ ein Hearing? 
	
	



Baden, am 12.05.2026	 
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